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Bundestagswahl am 26. September 2021 
Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Die Beantragung der Briefwahlunterlagen sollte bevor-
zugt online erfolgen.  Sobald der Internet-Wahlscheinan-
trag frei geschaltet ist, können Sie die Unterlagen auf der 
Webseite der Gemeinde www.gemeinde-glottertal.de bei 
den aktuellen Meldungen beantragen. Als Alternative kön-
nen Sie den Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahl-
benachrichtigung verwenden. Dieser muss vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben sein und kann in den Rat-
hausbriefkasten eingeworfen werden. Ebenso können Sie 
Ihren Wahlscheinantrag mit Ihrem Mobilgerät über den QR-
Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. 
Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt. Bitte beach-
ten Sie, dass eine telefonische Beantragung nicht möglich 
ist. Falls Sie die Briefwahlunterlagen persönlich beantragen 
wollen, bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. 

Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen kann erst nach Vor-
liegen der Stimmzettel erfolgen. Wir bitten hier um etwas 
Geduld. 

Vorankündigung

Das Mitteilungsblatt 
macht Ferien! 

In der KW 33 und KW 34  er-
scheint kein  Mitteilungsblatt. 

Wir bitten um Beachtung! 

Redaktionsschluss für KW 35 
ist Montag, 30.08.2021,  

um 11.00 Uhr 

Zutritt zur Gemeindeverwaltung 
Wir bitten Sie weiterhin um vorherige Terminvereinbarung 
- dies erspart Ihnen unnötige Wartezeiten und ermöglicht 
dem jeweiligen Mitarbeiter eine fallbezogene Vorbereitung. 

Zum eigenen Schutz wie auch zum Schutz der Mitarbeiten-
den darf das Rathaus nur mit einer Mund-/Nase-Bedeckung 
durch eine Schutzmaske (FFP2-Maske oder medizinische 
Maske) betreten werden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Fundbüro 
Es wurde abgegeben:  
•	 1 Brille (gefunden beim Hotel Hirschen) 
•	 1 Sonnenbrille (gefunden in der Kirchstraße) 
•	 1 Schlüssel an Schlüsselband (gefunden Wissereckstraße 

–Richtung Mattenmühle) 
•	 1 Schlüssel (gefunden auf dem Silbergrüble) 
•	 1 Schlüssel (gefunden beim Wälderhansenhof/Oberglot-

tertal) 

Tel. 07684-9102-23 

Öffnungszeiten der 
Tourist-Information 
Mo – Fr:  09.00 – 12.30 Uhr 
 13.30 - 16.30 Uhr 
Sa:  10.00 - 12.00 Uhr 

Mittwoch nachmittags 
geschlossen! 

Öffnungszeiten 
Postfiliale Glottertal: 
Mo – Mi:  09.00 – 12.30 Uhr 
Do - Fr:   15.00 – 17.30 Uhr 
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Gemeinde Glottertal
Bürgermeisteramt - Gemeindeverwaltung
Homepage: www.gemeinde-glottertal.de
Telefon   07684 9102-0
Fax   07684 9102-33
Öffnungszeiten::
Mo. - Fr.  08.00 bis 12.00 Uhr
Di.  15.00 bis 18.00 Uhr

Bauhof, Wasser/Abwasser  Tel. 01 72 7649 782
Tourist-Information   Tel. 9104-0
Schurhammerschule   Tel. 9102-40/-41
Borromä-Bücherei  Tel. 9102-48
Telefonisch erreichbar: Mo.+Fr.15.00-18.00 Uhr
Click & Collect-Abholservice, Besuch ohne Termin möglich.

Müll / Abfallwirtschaft
Abfalltermine (siehe Abfallkalender) im Rathaus erhältlich
Abfallberatung:  Tel. 0761 2187 9707
Gemeindeverwaltung:   Tel. 9102-32 u. -14
Kompostberatung Frau Jackel:  Tel 0761 2187 8872
Kompostpatin Frau Dr. Breitenfeldt:  Tel. 07667 6346
Glas-Container Standorte:
In den Engematten / bei Sportplätzen
Kleider-Container Standorte:
unterer Schulhof / Parkplatz Kirchplatz, Severin

Grünschnitt - Öffnungszeiten -
Sammelstelle Glottertal, Parkplatz Sportplatz
Fr., 15.00 - 18.00 Uhr
Sammelstelle Rankmatten Gundelfingen
Mi., 16.00 - 18.00 Uhr, Fr., 15.00 - 17.00 Uhr
Sa., 11.00 - 14.00 Uhr

Forstrevier Glottertal
Gemarkung Unterglottertal, Föhrental,
Ohrensbach, Gemeindewald   Tel. 0162 2550732
Gemarkung Oberglottertal   Tel. 07660 941838

Notrufe - Bereitschaften
Allgemeiner Notfalldienst/Ärztl. Bereitschaftsdienst
An Wochenenden, kostenfreue Rufnummer  116 117
Zahnärztlicher Notdienst 0180 3222 555 70
Apothekennotdienst   www.aponet.de

DRK-Krankentransport,  Tel. 0761/19222 
Feuerwehr und Rettungsdienst, Notruf  Tel. 112
Polizei Notruf  Tel. 110
Polizei Gundelfingen  Tel. 0761 503659-0
Feuerwehr  Tel. 1611
Strom Bei Störungen in der Stromversorgung
Tel. 0800 3629477 rund um die Uhr oder Online unter 
www.netze-bw.de/stoerungen
Gas Badenova Entstörungsdienst Hotline: 08002 767767

Pflege- und Sozialdienste
Kirchliche Sozialstation, Elz/Glotter e.V. 07666 731179211 
Denzlingen, Eisenbahnstrasse 14

Pflege zu Hause  07666 90098-10
Nachbarschaftshilfe  07666 9123456
Betreuungsgruppe  07666 9123456
für Senioren (mit Pflegestufe)
Tagespflege, 08.00 - 16.30 Uhr  07666 8846299 

DRK Ortsverein Glottertal
Soziale Dienste – Gruppe Einkaufshilfe
Bürozeiten im DRK Büro Rathausweg 16
Mo. und Mi. 16.00 bis 18.00 Uhr
Die Einkaufshilfe ist weiterhin zu den
angegebenen Zeiten erreichbar  07684 9081570
E-Mail: DRK-Glottertal@online.de

DRK Pflegedienst
Bereitschaft in Notfällen Mobil: 0160 90723074
Neuanfragen Mobil: 0160 90723074

Förderverein für sozial-caritative Dienste
St. Elisabeth e.V. Glottertal
Kontakt: Frau Julie Lickert, Tel. 1758

GenerationenGemeinschaftGlottertal 
www.ggglottertal.de 
Kontakt: Dr. W. Bröker, Winterbachstr. 5    Telefon 90 93 58 
Bürgerbüro: Rathausweg 16 (Feuerwehrhaus), 
Sprechzeiten dienstags 10 - 11 Uhr, freitags 17 - 18 Uhr 
und nach Vereinbarung    Telefon 90 81 571 

Hospizgruppe Denzlingen und Umgebung e. V.
www.hospizgruppe-denzlingen.de Tel. 07666 - 3876
Koordinatorin: Vera Borgards

Sozial- und Familienservice des Maschinenrings
Hauptstraße 33, 79312 Emmendingen, Tel. 07641 920880
Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbe-
hinderte ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitgeber
Tel. 0711 250832800
Integrationsmanagerin  Tel. 07684 9089700 
Caritas - Flüchtlinge  Mobil: 0159 04370817

Röm.-kath. Kirchengemeinde An der Glotter
- Pfarrei St. Blasius
Ev. Kirchengemeinde Denzlingen-Glottertal-Heuweiler
Siehe „Kirchliche Nachrichten“

Corona-Teststationen am Panorama-Freibad und Rewe 
Die Teststationen haben geänderte Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr. 
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Bekanntmachung
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das  

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für 

x die Gemeinde die Wahlbezirke der Gemeinde 
Glottertal

wird in der Zeit vom 6. September 2021 bis 10. September 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus Glottertal, Talstraße 45, Zimmer 3, Montag bis Freitag von 8:00-12:00 Uhr und am Dienstag,7. Sep-
tember 2021, 15:00-18:00 Uhr für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 6. September 2021 bis 
zum 10. September 2021, spätestens am 10. September 2021 bis 12:00 Uhr, im Rathaus Glottertal, Talstra-
ße 45, Zimmer 3, Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. September 
2021 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis Waldshut 288 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  
 oder  
 durch Briefwahl

teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. September 2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) 
versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
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Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 
2021, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten 

Wahlbriefumschlag und 
 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stim-
me gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist ei-
ne Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-
geht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden. 

Ort, Datum 

Glottertal, 11. August 2021 

Die Gemeindebehörde 

Karl Josef Herbstritt  
Bürgermeister 

Auf den Aushang an der Verkündungstafel des Rathauses in der Zeit von 20.-28. August 2021 wird  
       verwiesen. 
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Theaterkurse für Kinder und Jugendliche in den 
Sommerferien 2021 
Hat Ihr Kind Freude daran sich in verschiedene Rollen zu 
verwandeln? 
Dann ist es herzlich eingeladen am Theaterkurs für Kinder/Ju-
gendliche teilzunehmen. Mit viel Freude wird ein Theaterstück 
auf der Basis eines Märchens oder einer Geschichte kreiert. Am 
letzten Tag findet eine Vorstellung für Eltern, Geschwister, Freun-
de und Bekannte statt. 

Der Kurs findet vom 06.09. - 10.09.2021 statt. 
Der Kurs ist für Kinder im Alter von 7 - 11 Jahre 

Anmeldeschluss: 16. August 2021 
Sämtliche Informationen, sowie das Anmeldeformular finden Sie 
auf der Homepage der Musikschule www.musikschule-breisgau.de. 

Kontakt:
Musikschule im Breisgau 
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 79194 Gundelfingen 
E-Mail: info@musikschule-breisgau.de, Tel: 0761 589891 
 
 

 
Evangelische Kirchengemeinde 
Denzlingen - Glottertal - Heuweiler 
Hauptstraße 120, 79211 Denzlingen  Tel.: 07666/91301-0 

Sonntag, 15.08.2021  
Glottertal  
kein Gottesdienst. Sommerkirche 10.00 Uhr in Vörstetten 
Denzlingen  
kein Gottesdienst. Sommerkirche 10.00 Uhr in Vörstetten

BORROMÄ-BÜCHEREI – Öffnungszeiten in 
den Sommerferien 
In den Sommerferien  vom 29.07. bis 11.09.2021 sind wir 
immer MONTAGS von 15.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. 

Unsere Onleihe BIeNE (Bibliothek für eMedien im Netz) 
ist 24 Stunden täglich erreichbar! Mit dem „internen Rea-
der“ lassen sich eBooks und eZeitschriften einfach direkt 
im Browser lesen. Mit Ihrem gültigen Bücherei-Ausweis ha-
ben Sie Zugriff auf ca. 11.000 eBooks und Hörbücher sowie 
63 elektronische Zeitschriften und Zeitungen. Schauen Sie 
doch mal rein: www.onleihe.de/biene 

Ab Montag, 02.08.21, Zugang zur Bücherei wieder über 
den oberen Pausenhof. 

Das Bücherei-Team wünscht allen Leserinnen und Le-
sern entspannte Ferien! 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

Zensus 2022 
Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung in 
Baden-Württemberg ab September 2021 
Im Jahr 2022 wird in Deutschland der nächste Zensus 
durchgeführt. Der Zensus beinhaltet eine Volks-, Gebäude- 
und Wohnungszählung und wird in allen Mitgliedsstaaten 
der EU turnusmäßig durchgeführt. Mit dieser statistischen 
Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutsch-
land leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entschei-
dungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf 
Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Ba-
siszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Be-
standsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig. 

Bereits in diesem Jahr nimmt das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg im Rahmen der Vorbefragung zur 
Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) für den Zen-
sus 2022 Kontakt mit einem Teil der Eigentümerinnen 
und Eigentümern bzw. Verwaltungen  von Gebäuden 
mit Wohnraum bzw. Wohnungen in Baden-Württemberg 
auf. Diese Vorbefragung dient der Überprüfung der vorlie-
genden Daten zu Gebäuden und Eigentumsverhältnissen 
hinsichtlich Qualität und Aktualität. So wird sichergestellt, 
dass die Angaben zu den auskunftspflichtigen Personen 
sowie zu den Gebäuden und Wohnungen zur GWZ im Jahr 
2022 korrekt vorliegen und die Belastung aller Beteiligten 
dadurch minimiert wird. Die Entscheidung bezüglich der 
Auswahl der  Auskunftspflichtigen zur Vorbefragung 
2021 hängt von Struktur und Aktualität der Daten ab, die 
dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg vorlie-
gen. 

Ca. 1 Mio. ausgewählte Eigentümerinnen und Eigentümer 
bzw. Verwaltungen erhalten im September 2021 ein An-
schreiben mit Zugangsdaten zu einem Online-Fragebo-
gen und werden gebeten Auskünfte zu Ihrem Gebäude 
oder Ihrer Wohnung zu erteilen. Die maximal 11 Fragen 
der Vorbefragung 2021 können schnell und einfach be-
antwortet werden. Dies nimmt nur etwa 5-10 Minuten in 
Anspruch. Wer zur Vorbefragung 2021 kein Schreiben er-
hält, wird erst zur GWZ 2022 befragt. Die GWZ 2022 wird 
als flächendeckende Erhebung durchgeführt, bei der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer bzw. Verwaltungen aller 
Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen befragt werden. 

Lesen Sie mehr unter https://www.zensus2022.de/DE/Wer-
wird-befragt/Vorbefragung-gebaeude-und-wohnungsza-
ehlung.html 

Die  gesetzlichen Grundlagen  für die Datenerhebung 
sind das Bundesstatistikgesetz (BStatG), das Zensusvor-
bereitungsgesetz (ZensVorbG 2022) und das Zensusge-
setz (ZensG 2022). Nach § 24 des Zensusgesetzes besteht 
Auskunftspflicht. Für das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg hat der Schutz personenbezogener Daten 
höchste Priorität. Die Online-Datenübermittlung erfolgt 
verschlüsselt. Die gewonnenen Daten werden ausschließ-
lich für statistische Zwecke genutzt, Rückschlüsse auf ein-
zelne Personen oder die Weitergabe von Daten an Dritte 
sind ausgeschlossen. 
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Sonntag, 22.08.2021  
Glottertal  
09.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Fabian Laass 
Denzlingen  
10.30 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Fabian Laass 

Sonntag, 29.08.2021  
Glottertal  
kein Gottesdienst. Sommerkirche 10.00 Uhr in Vörstetten 
Denzlingen  
kein Gottesdienst. Sommerkirche 10.00 Uhr in Vörstetten 
 
 
Römisch-katholische Kirchengemeinde  
An der Glotter - Pfarrei St. Blasius 
Gottesdienste der Kirchengemeinde An der Glotter 
Donnerstag, 12.08. 
D. St. Jakobus 18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
 18:25 Uhr Rosenkranz 
 19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Freitag, 13.08. 
Glottertal  18:30 Uhr Gebet um geistliche Berufe und Frie-

den in der Welt 
 19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 14.08. 
Glottertal  18:30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend mit 

Kräuterweihe 
Sonntag, 15.08. 
Reute   8:45 Uhr Eucharistiefeier mit Kräuterweihe 
D. St. Jakobus  10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamüber-

tragung 
Vörstetten 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
Heuweiler 19:00 Uhr Eucharistiefeier mit Kräuterweihe 

Montag, 16.08. 
Glottertal 8:30 Uhr   Morgengebet (Laudes) 
Reute  18:00 Uhr Rosenkranzandacht um Berufung 

und Frieden vor dem ausgesetzten Allerheiligs-
ten mit Eucharistischem Segen 

Dienstag, 17.08. 
Heuweiler 19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Mittwoch, 18.08. 
D. St. Josef  18:00 Uhr Eucharistische Anbetung (bis 19:00 Uhr) 

Donnerstag, 19.08. 
D. St. Jakobus 18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
 18:25 Uhr Rosenkranz 
 19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Freitag, 20.08. 
Glottertal  18:30 Uhr Gebet um geistliche Berufe und Frie-

den in der Welt 
 19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Samstag, 21.08. 
Reute 18:30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 

Sonntag, 22.08. 
Glottertal  8:45 Uhr   Eucharistiefeier 
D. St. Jakobus  10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamüber-

tragung 

Montag, 23.08. 
Glottertal 8:30 Uhr   Morgengebet (Laudes) 
Reute  18:00 Uhr Rosenkranzandacht um Berufung 

und Frieden vor dem ausgesetzten Allerheiligs-
ten mit Eucharistischem Segen 

Dienstag, 24.08. 
Reute  19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Mittwoch, 25.08. 
D. St. Josef 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung (bis 19:00 Uhr) 

Donnerstag, 26.08. 
D. St. Jakobus 18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
 18:25 Uhr Rosenkranz 
  19:00 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet von der 

kfd zu Maria Himmelfahrt 

Freitag, 27.08. 
Glottertal  18:30 Uhr Gebet um geistliche Berufe und Frie-

den in der Welt 
 9:00 Uhr   Eucharistiefeier 

Samstag, 28.08. 
Glottertal 18:30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 

Sonntag, 29.08. 
Reute  8:45 Uhr Eucharistiefeier 
D. St. Jakobus  10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamüber-

tragung 

Montag, 30.08. 
Glottertal 8:30 Uhr   Morgengebet (Laudes) 
Reute  18:00 Uhr Rosenkranzandacht um Berufung 

und Frieden vor dem ausgesetzten Allerheiligs-
ten mit Eucharistischem Segen 

Mittwoch, 01.09. 
D. St. Josef 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung (bis 19:00 Uhr) 

Donnerstag, 02.09. 
Glottertal 6:45 Uhr   Frühes Morgengebet 
 19:00 Uhr Eucharistiefeier 
D. St. Jakobus 18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
 18:25 Uhr Rosenkranz 
 19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Freitag, 03.09. 
Glottertal  18:30 Uhr Gebet um geistliche Berufe und Frie-

den in der Welt 
  19:00 Uhr Eucharistiefeier mit anschließender 

Aussetzung 

Samstag, 04.09. 
Reute  18:30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 

Sonntag, 05.09. 
Glottertal  8:45 Uhr   Eucharistiefeier 
Heuweiler 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
D. St. Jakobus  10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamüber-

tragung 

Römisch-katholische Kirchengemeinde 
An der Glotter - Pfarrei St. Blasius 
Kontaktstelle Glottertal 
Kirchplatz 1, 79286 Glottertal,
Tel. 07684 230; E-Mail: info@an-der-glotter.de 

Öffnungszeiten:  montags 10:00 – 12:00 Uhr 
Geschäftsführendes Büro 
Berliner Straße 18, 79211 Denzlingen; 
Tel. 07666 91133-0; info@an-der-glotter.de; www.an-der-glotter.de 
Öffnungszeiten: montags – freitags 10:00 – 13:00 Uhr 
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie für seelsorgliche 
Anliegen ein Mitglied des Seelsorgeteams unter der Telefon-
nummer 07666-91133-28. 
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Förderverein zur Erhaltung der  
Pfarrkirche St. Blasius Glottertal e.V.  
Einladung zur Generalversammlung 
am Dienstag, 14. September um 20.00 Uhr im Severin

Tagesordnung:
•	 Begrüßung
1. Totenehrung
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen des Gesamtvorstandes
7. Verschiedenes
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung zur Erhaltung unserer 
Pfarrkirche und freuen uns auf Ihr Kommen. 
Karl Josef Herbstritt, 1. Vorsitzender 
 
 
Einladung zur Versammlung der  
Jagdgenossenschaft Oberglottertal und  
Wegbauverband Oberglottertal 
Am Freitag 10.09.2021 um 20Uhr im Feuerwehrhaus 
Tagesordnung Jagdgenossenschaft Oberglottertal: 
1. Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht 
3. Kassenbericht 
4. Entlastung 
5. Änderung der Satzung 
6. Wechsel eines Mitpächters im Revier Ahlenbach 
7. Verschiedenes 

Der Satzungsentwurf kann beim Vorstand vorab eingesehen 
werden. 
Der Vorstand, Josef Disch 
  
Anschließend: 
Versammlung des Wegbauverbands Oberglottertal 
Tagesordnung: 
1. Tätigkeisbericht 
2. Kassenberichts 
3. Entlastung 
4. Verschiedenes 
Der Vorstand, Hubert Wehrle Thomas Gschwander 
 
 
RWG startet mit einem Auswärtssieg in die 
neue Saison! 
Nach fast 9 Monaten ging es endlich wieder um Punkte! Nach der 
enttäuschenden Leistung und dem Pokalaus in Köndringen hat-
ten die Jungs gegen die SG Prechtal/Oberprechtal etwas gut zu 
machen. Die Rot Weißen wurden früh für ihren engagierten Auf-
tritt belohnt. Auf Vorarbeit von M. Maier erzielte M. Schipper in 
der 6. Minute die Führung. Anschließend verpassten es die Jungs 
von Tobi Müller trotz erstklassiger Möglichkeiten die Führung 
auszubauen und mussten in der 18. und 35. Minute zwei unnö-
tige Gegentore schlucken. Nach der Pause drehten M. Leyser mit 
einem schönen Distanzschuss (48.) und M. Schipper (69.), erneut 
nach toller Vorarbeit von M. Maier, die Partie zugunsten der Rot 

Weißen. In der Schlussphase verpassten M. Leyser und P. Ogon 
die Entscheidung. Beide scheiterten an der Latte. Am Ende blieb 
es beim hochverdienten 3:2 Auswärtssieg. 

Die zweite Mannschaft erwischte keinen guten Start und verlor 
ihr Spiel mit 1:4. Das Tor erzielte J. Bockstahler. 

Kommenden Sonntag, den 15.08.2021 geht es auch im Eichberg-
stadion endlich wieder um Punkte. Spielbeginn gegen den SV Got-
tenheim ist um 15 Uhr. Das Vorspiel bestreiten die zweiten Mann-
schaften um 12:30 Uhr. Wir freuen uns auf eure Unterstützung! 

 
 

Präventionshinweise des Polizei-
präsidiums Freiburg aufgrund ak-
tueller Betrugsstraftaten (Teil 9):

Finanzagenten:  
Vorsicht vor schnellem, leicht verdientem Geld 
„Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Arbeit“ - mit solchen 
Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. In Jobbörsen, Inter-
netauftritten oder per E-Mail geben sie sich als Vertreter schein-
bar seriöser „Finanzmanagementunternehmen“ oder Ähnliches 
aus und sprechen in immer größer werdenden Umfang Inhaber 
von Bankkonten in Deutschland an. Ziel der  Betrüger ist es, 
ahnungslose Kontoinhaber für eine Tätigkeit als so genannte 
Finanzagenten zu gewinnen. Der Finanzagent muss nur das 
eigene Girokonto für Überweisungen zur Verfügung stellen. 
Darüber soll der Finanzagent dann Geldbeträge, die Dritte auf 
sein Konto überwiesen haben, möglichst umgehend per Bar-
geldversand oder über Finanztransferdienstleister (wie z.B. Wes-
tern Union) an eine im Ausland befindliche Person transferieren. 
Als Belohnung winkt eine Provision zwischen fünf und 20 Pro-
zent, die vom Überweisungsbetrag einbehalten werden darf. 

Strafrechtliche Konsequenzen 
Was Finanzagenten oft nicht ahnen: Ihm droht ein Strafverfahren 
wegen Geldwäsche. Damit macht er sich zumindest der leicht-
fertigen Geldwäsche schuldig (Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe). Außerdem kündigen Banken regelmäßig das 
Konto eines Finanzagenten. 

Bei solchen Angeboten sollten sie vorsichtig sein:
•	 Wenn Ihnen ein lukrativer Job per unverlangt erhaltener 

E-Mail angeboten wird, bei dem Sie unüblich viel Geld ver-
dienen können ohne eine entsprechende Leistung zu er-
bringen, ist davon auszugehen, dass das Angebot unseriös 
ist. Antworten Sie nicht auf solche dubiosen E-Mail-Ange-
bote und stellen Sie keinen Kontakt zum Absender her.

•	 Lehnen Sie Angebote immer ab, bei denen Sie Ihr Konto 
zur Abwicklung von Zahlungen zur Verfügung stellen sol-
len. Lassen Sie sich  nicht von verlockenden Provisions-
angeboten blenden.

•	 Prüfen Sie Ihre Kontoumsätze auf unerwartete Gutschrif-
ten, die Sie wieder zurück überweisen sollen. Nehmen Sie 
Kontakt zu Ihrer Bank oder zur Polizei auf. Rückbuchungen 
sollten nur auf das Ursprungskonto erfolgen.

Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein Angebot ist, desto miss-
trauischer sollten Sie sein! Haben Sie weitere Fragen oder möch-
ten Sie sich beraten lassen, so melden Sie sich gerne über frei-
burg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
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Bildungshaus Kloster St. Ulrich 

Die grüne Kinderapotheke 
Der Herbst naht wieder und mit ihm die Zeit der laufenden Nasen. 
Bei diesem Seminar werden Sie Grundlagen über die Wirkweise 
von Heilpflanzen erfahren und die Herstellung hilfreicher natür-
licher Mittel gegen Erkältungskrankheiten, Bauchbeschwerden 
und kleinere Hautverletzungen erlernen. Herzliche Einladung an 
Papas und Mamas, an Opas und Omas! 
Wann: 1. – 3. Oktober 2021  
Wo: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Wer:  Ursel Bühring, Daniel Dombrowsky 
Info und Anmeldung:  Bildungshaus Kloster St. Ulrich  
 79283 Bollschweil, Tel. 07602/9101-0 
www.bildungshaus-kloster-st-ulrich.de;
info@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de 

Internationale Orgelkonzerte St. Peter 2021 
Seit Jahrzehnten findet in St. Peter im Sommer eine Reihe mit 
hochkarätigen Orgelkonzerten statt. Interpreten aus verschie-
densten Ländern präsentieren ihre Orgelkultur. Die Konzerte 
finden bis zum 29.08. jeweils sonntags um 17 Uhr in der Barock-
kirche St. Peter statt. 

15. August 2021 Johannes Skudlik, Landsberg  
22. August 2021 David Cassan, Paris 
29. August 2021 Renata Marzec, Cello  
 Radoslaw Marzec, Orgel/Polen 

Eintritt: 12 € zzgl. VVK, FREIER Eintritt für Schüler/Studenten, Vor-
verkauf an BZ-Vorverkaufsstellen und www.reservix.de, Abend-
kasse ab 16 Uhr Die aktuellen Hygiene- und Abstandsbestim-
mungen sind einzuhalten. 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!

Studium 2022 bei den Finanzämtern 
Freiburg-Land und Freiburg-Stadt 
Das Bewerbungsverfahren der Steuerverwaltung für den 
Studienbeginn 2022 ist in vollem Gange. Wer sich für das 
Duale Studium interessiert, sollte sich auf unserem Bewer-
berportal bewerben. https://bewerberportal.landbw.de/
ofd_gd/bestimmungen.php Die Finanzämter Freiburg-
Land und Freiburg-Stadt haben derzeit noch Plätze für das 
Duale Studium zum Bachelor of Laws (gehobener Dienst) 
frei. Studienbeginn für das Finanzamt Freiburg-Stadt ist 
der 1. März 2022, für das Finanzamt Freiburg-Land der 1. 
Oktober 2022. Ausgebildet wird nicht nur in den Haupt-
ämtern in Freiburg, sondern auch in der Außenstelle des 
Finanzamts Freiburg-Land am Standort Titisee-Neustadt. 
Die beruflichen Einsatzbereiche sind vielfältig. In den ins-
gesamt 65 Finanzämtern des Landes besteht die Möglich-
keit – je nach persönlichem Interesse und entsprechend 
der jeweiligen Ausbildung - im Innen- oder Außendienst 
zu arbeiten. Außerdem sind Tätigkeiten bei der Oberfi-
nanzdirektion und beim Finanzministerium möglich. 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Webseite ht-
tps://www.steuer-kann-ich-auch.de/. 

Unfallkasse Baden-Württemberg  
Helferinnen und Helfer bei Flutkatastrophen sind gesetzlich 
unfallversichert  
Schutz besteht für ehrenamtliche Rettungskräfte, die Freiwillige 
Feuerwehr sowie Hilfeleistende 

Karlsruhe/Stuttgart, den 03.08.2021 
Nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz, Nord-
rhein-Westfalen sowie in Bayern und Sachsen sind zahlreiche 
ehrenamtliche Rettungskräfte der Hilfeleistungsorganisati-
onen aber auch Privatpersonen als Helferinnen und Helfer 
aus Baden-Württemberg vor Ort im Einsatz. Ob bei Aufräu-
marbeiten, der Übergabe von Spenden oder Unterstützung 
betroffener Menschen: Für die Helferinnen und Helfer ist es 
wichtig zu wissen, dass sie automatisch und kostenfrei un-
fallversichert sind, wenn sie sich bei ihrer Hilfeleistung ver-
letzen.  

Menschen, die in einer Notsituation beherzt eingreifen, um an-
dere zu retten oder zu schützen, stehen grundsätzlich unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung – das gilt auch für die 
Hilfe bei gemeiner Not, wie den aktuellen Überschwemmungen 
in Deutschland. Um die medizinische und psychotherapeutische 
Versorgung von privaten Helferinnen und Helfern kümmert sich 
die jeweilige Unfallkasse im Hochwasserkrisengebiet. Wer bei-
spielsweise aus Baden-Württemberg zum Helfen nach Rhein-
land-Pfalz fährt und sich dabei verletzt oder traumatisiert wird, 
sollte sich schnellstmöglich bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
melden. Bei einem Katastrophenfall in Baden-Württemberg, wie 
den sintflutartigen Regenfällen entlang des Oberrheins, wären 
dementsprechend alle Hilfeleistende automatisch bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg (UKBW) versichert, egal aus wel-
chem Bundesland sie kommen. Die Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung umfassen unter anderem die Erstversorgung, 
Transportkosten, ärztliche und zahnärztliche Behandlung, psy-
chologische Betreuung, den Ersatz von Sachschäden sowie Ver-
letztengeld. 

Hilfseinsatz melden, um Unterstützung zu bekommen 
Wichtig ist, dass Hilfeleistende bei der ärztlichen Behandlung an-
geben, dass sie sich die Verletzungen bei einer Hilfeleistung zu-
gezogen haben. Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde 
Arzt meldet dies anschließend der entsprechenden Unfallkasse. 
Benötigen Hilfeleistende dringende medizinische oder psycho-
therapeutische Unterstützung, sollten sie sich schnellstmöglich 
direkt bei der entsprechenden Unfallkasse oder bei einer Durch-
gangsärztin oder einem Durchgangsarzt (D-Ärzte) melden. Dies 
sind besonders qualifizierte ärztliche Partner der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Betroffene können sich unter den folgenden 
Nummern an die jeweiligen Unfallkassen wenden. 
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Unfallkasse Rheinland-Pfalz, 
Telefon: 02632 960-1110 | Fax: 02632 960-1011; 
E-Mail: notfall@ukrlp.de 
Hotline zur psychosozialen Unterstützung des Landes Rhein-
land-Pfalz unter 0800 001 0218 (8:00 Uhr - 20:00 Uhr) 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Telefon: 0211-2808-2624; Mobil: 0173-5866607 
E-Mail: T.Renner@unfallkasse-nrw.de 

Bayerische Landesunfallkasse 
Telefon: 089 36093 440; E-Mail: entschaedigung@bayerluk.de 

Unfallkasse Sachsen 
Telefon: 03521/724-264 
E-Mail: sekretariat.entschaedigung@uksachsen.de 

Ehrenamtlich Helfende grundsätzlich bei der UKBW versi-
chert 
Hilfeleistungsorganisationen mit ihren ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern aus Baden-Württemberg, wie die Johanniter-
Unfall-Hilfe oder der Malteser Hilfsdienst, sowie die Freiwillige 
Feuerwehr sind grundsätzlich bei der UKBW unfallversichert:

Dies gilt, wenn sie zum Beispiel in ein Hochwasserkrisengebiet 
zum Helfen und Unterstützen angefordert werden oder selbst 
Fahrten in ein Krisengebiet organisieren, um Sachspenden abzu-
liefern. 

Weiterbildung für Alle – Das Studium Plus an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
Zum Wintersemester 2021/22 besteht wieder die Möglichkeit, 
dass sich Mitbürgerinnen und Mitbürger an der Pädagogischen 
Hochschule wissenschaftlich weiterbilden. Das Studium Plus rich-
tet sich an alle -unabhängig von Alter und Bildungsabschluss-, die 
orientiert an persönlichen Interessen und ohne Prüfungsdruck 
studieren wollen. Es ermöglicht als Gasthörerin oder Gasthörer, 
geöffnete Lehrveranstaltungen aus dem Regelbetrieb der Hoch-
schule zu besuchen. Es umfasst zudem ein zielgruppenspezifi-
sches Curriculum, das auf das „Mehr“ der Lebenserfahrung der 
Studierenden im Studium Plus ausgerichtet ist. Das Fächeran-
gebot reicht von Geschichte, Politik, Musik, Deutsch, Literatur 
und Kunst bis Sprachen, Psychologie, Philosophie, Theologie, 
Natur-wissenschaften, Umwelt und Gesundheit. Mit dem „Orien-
tierungsstudium“ ist ein spezielles Studienangebot für alle Neu-
einsteiger gegeben, die an Fragen der Gestaltung des Studiums 
interessiert sind und gleichzeitig im Rahmen von Impulssemina-
ren in unterschiedliche Fachbereiche „reinschnuppern“ wollen. 
Es ist ein hybrides Lehrangebot geplant: Es gibt sowohl digitale 
Lernformate als auch einen Präsenzbetrieb unter Hygienevor-
schriften. Aus aktuellem Anlass sind die in Präsenz geplanten 
Lehrveranstaltungen teilnehmerbegrenzt. Eine Anmeldung ist 
ab dem 06.09.2021 möglich. Die Lehrveranstaltungen starten am 
18.10.2021. Eine Infoveranstaltung für Interessierte und Neuein-
steiger findet am Montag, 27.09.2021 um 14.00 Uhr online statt.
Die Zugangsdaten erhalten Sie per Mail an studiumplus@ph-frei-
burg.de. Weitere Informationen gibt es unter www.ph-freiburg.de/
studiumplus. Das gedruckte Vorlesungsverzeichnis kann per Mail 
an studiumplus@ph-freiburg.de angefordert werden. 

DES REDAKTIONELLEN TEILS
ENDE 





Zahnarztpraxis
Dr. Gabriele E. Jeckel

Wir sind im Sommerurlaub vom 23.08. bis 10.09.2021
ab Montag, den 13.09.2021 sind wir wieder für Sie da.

Vertretung übernimmt:
Zahnarztpraxis Fiona + Florian Beyer, 

Andlaustraße 3, 79350 Sexau, Tel. 07641 / 522 55

Betriebsferien 
vom 23.08. - 03.09.2021 

Servicekraft 
(m/w/d) - 
zur Unterstützung 
unseres Service-Teams 
Wir sind ein familiengeführtes Gasthaus inmitten des
Hochschwarzwalds und sehen uns als Arbeitgeber, der
Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einer angenehmen
Atmosphäre und einem guten Betriebsklima zu arbeiten.
Ihre Voraussetzungen: 
• Gute Deutschkenntnisse 
• Gute Umgangsformen, gepflegtes Äußeres 
• Teamplayer 
• Quereinsteiger 
• Eine abgeschlossene Restaurant- oder Hotelfachaus-
bildung ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich 

• Alles Weitere bringen wir Ihnen gerne bei! 

Was wir Ihnen bieten:
• Arbeitszeit von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
• Wir zahlen je nach Qualifikation gerne auch über Tarif 
• Sonntagszuschläge, Weihnachtsgeld 
• Zwei freie Tage pro Woche und 30 Tage Urlaub 
• Abwechslungsreiche und kreative Arbeit in einem 
dynamischen Team 

• Sorgfältige Einarbeitung 
• Hilfe bei der Wohnungssuche bzw. Übernahme der
Kosten für den öffentlichen Nahverkehr 

• Kostenfreie Verpflegung während der Arbeitszeit 
(lediglich der geldwerte Vorteil wird versteuert)  

Wir haben Ihr Interesse geweckt oder Sie benötigen zusätz-
liche Informationen, dann melden Sie sich gerne bei:                 
Familie Herrmann, Gasthaus Rössle, 79274 St.Märgen
Tel. 07669-213  •  Mail: roessle-st-maergen@t-online.de

Wohnung, Häuschen, kleiner Hof oder Hofanteil
Unternehmer (Bestattungen Horizonte am Moosweiher, FR) 

sucht Wohnung, Häuschen, Hofanteil in Freiamt, Elztal, Dreisamtal
gern naturnah, abgelegen, auch renovierungsbedürftig, zur Miete. Kaufoption denkbar.

Bitte kein direkter Durchgangsverkehr, kein Funkmast in unmittelbarer Nähe. 
Katze erlaubt. Nichtraucher. Imker. Freue mich auf Angebote!

markus.anders@posteo.de • 0160 962 064 05




